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Tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation nach BioStoffV
für ausgewählte Experimente mit biologischen Arbeitsstoffen analog der allgemeinen
Schutzmaßnahmen (Schutzstufe 1)
 
Rechtliche Grundlage und Rahmenbedingungen:
 
Das Kultusministerium verweist auf die verbindliche „Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen“ (Biostoffverordnung - BioStoffV) und die DGUV Regel 102-001(bisher: GUV-SR 2006). Obwohl die „Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht“ (RiSU) in Baden-Württemberg vom Kultusministerium nicht für Schulen für verbindlich erklärt wurde, kann diese als Arbeits- und Orientierungshilfe herangezogen werden. Ein Rechtsanspruch ist hieraus jedoch nicht abzuleiten.
 
Eine entscheidende Voraussetzung für den sicheren Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen ist dieDurchführung einer Gefährdungsbeurteilung und deren Dokumentation nach §§ 4, 7 BioStoffV. Außerdem müssen vor der Aufnahme einer Tätigkeit mit biologischen Arbeitsstoffen durch eine fachkundige Lehrkraft die erforderlichen Schutzmaßnahmen nach § 9 BioStoffV beachtet werden.
 
Grundsätzlich muss für jede Tätigkeit und jedes Experiment die Gefährdungsbeurteilung vor dererstmaligen Aufnahme der Tätigkeit einmal zur Festlegung der notwendigen Schutzmaßnahmendurchgeführt werden. Die Gefährdungsbeurteilung ist von einer fachkundigen Person zu erstellen und zu dokumentieren.
 
·         Erstellte Gefährdungsbeurteilungen müssen bei der Ausführung der Tätigkeit/des Versuchsvorliegen und dokumentiert werden. Entweder zum Beispiel in Form von eigenen, mitgeführten Unterlagen (versehen mit Unterschrift und Datum der Erstellung) oder durch Ablage in einem Ordner
         in der Schule (griffbereit zur Einsicht vor Aufnahme der Tätigkeit). In diesem Fall erfolgt die Dokumentation jedes Mal vor der Tätigkeit im Tagebuch durch Eintrag (z. B. Vermerk: „Tätigkeit nach Gefährdungsbeurteilung durchgeführt.“) und Unterschrift.
 
·         Ergibt die Gefährdungsbeurteilung, dass Tätigkeiten und Experimente analog Schutzstufe 1(siehe angefügte Experimenteliste) eine ähnliche bzw. vergleichbare Gefährdung aufweisen, kann die Dokumentation für diese Tätigkeiten und Experimente zusammengefasst werden. Es muss also nicht für jede einzelne Tätigkeit bzw. jeden Einzelversuch mit vergleichbarer Gefährdung eine separate Dokumentation erstellt werden. Zur Dokumentation solcher gleichartiger Tätigkeiten und Experimente kann das vorliegende Musterformular verwendet werden. Grund für diese Vorgehensweise ist, dass bei Tätigkeiten und Experimenten analog Schutzstufe 1 biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 1 verwendet werden bzw. zu erwarten sind, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass
         sie beim Menschen eine Krankheit hervorrufen (siehe § 3 (1) BioStoffV). Bei nicht gezielten Tätigkeiten können in seltenen Fällen biologische Arbeitsstoffe höherer Risikogruppen auftreten (z. B. Teichwasser- proben, Bodenproben, Abklatschversuche). Diese führen jedoch auf Grund geringer Auftretens- wahrscheinlichkeit oder geeigneter Schutzmaßnahmen nicht zu einer erhöhten Gefährdung. 
 
·         Die Gefährdungsbeurteilung muss mindestens jedes zweite Jahr überprüft und bei Bedarf aktualisiert werden. Ergibt die Überprüfung, dass eine Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung nicht erforderlich ist, so ist dies unter Angabe des Datums der Überprüfung im Dokument zu vermerken.
 
·         Für die Praxis bedeutet dies, dass die tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung für den jeweiligenVersuch/das jeweilige Experiment von der durchführenden Person erstellt oder überprüft wird und, sofern keine wesentlichen Änderungen vorgenommen werden, über mehrere Jahre in verschiedenen Klassen verwendet werden kann.
 
Vorhandene Gefährdungsbeurteilungen und deren Dokumentation (zum Beispiel von Kolleginnen/Kollegen oder Schulbuchverlagen) können nach Überprüfung durch eine fachkundige Person übernommen werden.
 
Muster-Dokumentation
 
Um den Lehrkräften die Durchführung der tätigkeitsbezogenen Gefährdungsbeurteilung für biologische Arbeitsstoffe analog Schutzstufe 1 zu erleichtern, hat die "Arbeitsgruppe Sicherheit" des Kultusministeriums Baden-Württemberg, des Landesinstituts für Schulentwicklung und der Unfallkasse Baden-Württemberg eine Muster-Dokumentation erarbeitet. 
 
Diese Muster-Dokumentation ist eine Möglichkeit zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen und daraus abzuleitenden Maßnahmen beim Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen in Schulen (Gefährdungsbeurteilung nach §§ 4, 7 BioStoffV). 
 
Bei Beachtung aller aufgeführten Inhalte und Schaffung der erforderlichen technischen, organisatorischen und personellen Voraussetzungen (z. B. Fachkunde) kann davon ausgegangen werden, dass den gesetzlichen Forderungen entsprochen wird. Unter Beachtung der Biostoffverordnung und der hierzu aufgestellten Technischen Regeln für biologische Arbeitsstoffe (TRBA), insbesondere der TRBA 400 "Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und zur Unterrichtung der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen", kann die Gefährdungsbeurteilung auch auf andere Weise erfolgen.
 
Die Lehrkraft bestätigt durch Unterschrift, dass diese Muster-Gefährdungsbeurteilung geprüft und bei Bedarf an die Gegebenheiten angepasst wurde.
 
Wichtig: Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die aktuelle Version dieses Formulars verwenden. 
Die aktuelle Version finden Sie zum Herunterladen im Internet unter der Adressehttp://www.gefahrstoffe-schule-bw.de. Zur Sicherheit des bearbeiteten Musterformulars muss die Datei im eigenen Laufwerk abgespeichert werden, ansonsten gehen die eingegebenen Daten verloren.
 
Muster-Gefährdungsbeurteilung
Bitte beachten:
Es wird darauf hingewiesen, dass für die Vollständigkeit und Richtigkeit einer Muster-Gefährdungsbeurteilung
keine Haftung übernommen wird. Jede Nutzerin/jeder Nutzer muss die aufgeführten Inhalte eigenverantwortlich
prüfen und an die tatsächlichen Gegebenheiten anpassen. Dies wird durch Unterschrift bestätigt.
 
 
Anwendungsbereich
 
·         Diese Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation gilt für Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen im Unterricht an allgemeinbildenden Schulen sowie für vergleichbare Fächer an beruflichen Schulen.
·         Sie gilt ausschließlich für die in der nachfolgenden Zusammenstellung aufgeführten Experimente (siehe angefügte Experimentenliste) mit den dort aufgelisteten biologischen Arbeitsstoffen. Vor jedem Experiment mit biologischen Arbeitsstoffen ist von der fachkundigen Lehrkraft zu prüfen, ob diese Gefährdungsbeurteilung und die daraus resultierende Dokumentation für ein geplantes Experiment gültig ist.
·         Für Experimente mit biologischen Arbeitsstoffen, die nicht  in der angefügten Experimentenliste aufgeführt sind, ist eine gesonderte Gefährdungsbeurteilung durchzuführen und zu dokumentieren.
·         Kommen bei Experimenten mit biologischen Arbeitsstoffen chemische Gefahrstoffe zum Einsatz,
         so ist eine tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation, z. B. mittels des Musterformulars zur Gefährdungsbeurteilung von Gefahrstoffen nach § 6 GefStoffV, zu erstellen.
 
 
 
Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung für nachfolgend aufgelisteten Experimente
 
1.         Die biologischen Arbeitsstoffe bei gezielten Tätigkeiten lassen sich maximal der Risikogruppe 1 zuordnen.(Escherichia coli K 12 kann lt. TRBA 466 in Risikogruppe 1 eingestuft werden, wenn Arten von Stämmen verwendet werden, von denen bekannt ist, dass diese langjährig sicher in der technischen Anwendung gehandhabt wurden.)
2.         Bei nicht gezielten Tätigkeiten können in seltenen Fällen biologische Arbeitsstoffe höherer Risikogruppen auftreten (z. B. Teichwasserproben, Bodenproben, Abklatschversuche). Diese führen jedoch auf Grund geringer Auftretenswahrscheinlichkeit oder geeigneter Schutzmaßnahmen nicht zu einer erhöhten Gefährdung.
3.         Nach TRBA 460 sind nur von wenigen Pilzen allergene Wirkungen bekannt geworden. Daher kann das sensibilisierende Potential als gering eingeschätzt werden, wenn kein längerfristiger intensiver Kontakt entsteht.
 
Somit weisen alle aufgeführten Experimente im Grundsatz ein geringes Risiko vergleichbar der Schutzstufe 1 auf.
 
Schutzmaßnahmen: 
Entspricht der Musterbetriebsanweisung 
1.         Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler sind gemäß Musterbetriebsanweisung „Arbeiten mit biologischen Arbeitsstoffen analog Schutzstufe1“ zu unterweisen.
2.         Der Arbeitsplatz ist aufgeräumt und sauber zu halten. Nach Beendigung der Arbeiten sind die  Hände mit Wasser und Seife zu waschen.
3.         Beim Arbeiten mit Teichwasser, Bodenproben oder einem Heuaufguss dürfen keine offensichtlich kontaminierten Proben (z. B. Abwasser, Klärschlamm) verwendet werden.
4.         Bei Abklatschversuchen und Spontankulturen dürfen keine Proben von Orten mit zu erwartenden hohen Verunreinigungen mit Fäkalienkeimen (z. B. Toilette, Kompost, Abfalltonne) entnommen werden. Eine Kultivierung von Proben aus Körpersekreten (z. B. Speichel) ist nicht zulässig; ein Fingerabdruck ist möglich. Proben sind vor der Inkubation sicher zu verschließen (z. B. Klebeband)  - keine offene Handhabung!
5.         Nur Escherichia coli K 12 Produktionsstämme verwenden, die langjährig in technischen Anwendungen sicher gehandhabt wurden. 
6.         Bei Experimenten mit Schimmelpilzen ist darauf zu achten, dass kein längerfristiger intensiver Kontakt mit diesen Pilzen entsteht. 
7.         Keine offene Handhabung bei Anzucht von Schimmelpilzen.
8.         Beim Mikroskopieren von Mikroorganismen in Lebensmitteln nur geringe Mengen an Lebensmitteln mit Schimmelpilzen wie z. B. Penicillium camemberti bereitstellen.
9.         Alle biologischen Arbeitsstoffe bei Experimenten, die in der angefügten Experimentenliste aufgeführt sind, sind verschlossen in einem dafür bestimmten Abfallbehälter zu sammeln und über den Hausmüll zeitnah zu entsorgen. Die Entsorgung von Teichwasser, Bodenproben und Heuaufguss erfolgt über z. B. Kompost oder Gartenteich.
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         Name, Datum, Unterschrift
Experimente - gezielte Tätigkeiten
Experiment
Biologische Arbeitsstoffe
zusätzliche Hinweise
Herstellung von LebensmittelnAlkoholische GärungBier, Wein
Hefen (Saccharomyces cerevisiae)         
Herstellung von Lebensmitteln 
Milchsäuregärung
Sauerkraut, Brot, Joghurt, Quark, Käse
Bäckerhefe (Saccharomyces cerevisiae) Leuconostoc sp.
Lactobacillales (Milchsäurebakterien)
Qualitätsbestimmung verschiedener Wasserproben (IMViC Indolbildung, Methylrot, Voges-Proskauer-Test, Citratverwertung)
Escherichla coli K 12
Enterobacter sp. (nur teils RG 1)
Keine Verwendung von Abwasserproben zur Ver- meidung von Risikogruppe 2 
Vereinzelungstechnik
Micrococcus luteus
Vermehrung von Bakterien, Verdünnungsausstriche der Risikogruppe 1
z. B. Escherichia coli K 12          
Kolonienzucht
Saccharomyces sp.
Kulturbeobachtung makroskopisch und mikroskopisch
Bakterien der RG 1
Wachstum und Sporulation
Bacillus subtilis
Züchtung von Bacillus megaterium auf Möhren und Erstellung einer Reinkultur auf Standardagar
Bacillus megaterium
Anzucht und Untersuchung von E. coli - Mangelmutanten
Escherichia coli K12 Mangelmutanten
Färbetechniken
(z. B. Gramfärbung, Sporenfärbung, Färbung mit Methylenblau zur Darstellung der Zellform)         
Escherichia coli K12
Bacillus subtilis
Bacillus megaterium
Micrococcus luteus
Pseudomonas fluorescens
Lactococcus lactis
Methoden zur Zellmassenbestimmung, Wachstumskurve
Escherichia coli K12
Nachweis von Hemmstoffen und Antibiotika (Agardiffusionstest)
Escherichia coli K12 
Bacillus megaterium 
Bacillus subtilis
Nachweis von Lysozymwirkung
Escherichia coli K12
Bacillus megaterium
Nachweis des Pasteureffektes	
Saccharomyces cerevisiae
Immobilisierung von Zellen
Saccharomyces cerevisiae
Diauxie
(Verwertung zwei verschiedener Kohlenstoffquellen)
Escherichia coli K12
Biologische Vitamin B6-Bestimmung
Saccharomyces carlsbergensis
Regulierung des Lactoseabbaus
Escherichia coli K12
Nachweis von Bakteriophagen
Escherichia coli K12
Lambda-Phage
Nachweis chromosomaler DNA,
Isolierung von Plasmid-DNA
Escherichia coli K12
Saccharomyces cerevisiae
Isolierung streptomycinresistenter Mutanten
Escherichia coli K12
Transformation, Konjugation von E coli K12
Escherichia coli K12
Übertragung des lacZ-Gens
(Plasmidisolierung, Herstellung kompetenter Zellen, Transformation dieser Zellen)
Escherichia coli K12 JM 109 pBR 322/lacZ
(Genbaukasten Blue Genes)
Experimente - nicht gezielte Tätigkeiten
Experiment
Biologische Arbeitsstoffe
zusätzliche Hinweise
Heuaufguss
Paramecium caudatum
(Pantoffeltierchen)
Kahmhefen Hansenula, Pichia, Candida
Bacillus subtilis
Untersuchung von Teichwasser
Diverse Protozoen: Amöben, Trompetentierchen (Spirotricha), Glockentierchen (Peritricha);
keine biologischen Arbeitsstoffe sind Chlorella sp. (Grünalge), Volvox sp. (Grünalge)
Die mögliche Konzentration von biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 2 (einige Amöbenarten) kann als sehr gering eingestuft werden.
Mikroskopieren von Mikroorganismen in Lebensmitteln (Käse, Joghurt)
Schimmelpilze (z. B. Penicillium camemberti, Penicillium roqueforti), Milchsäurebakterien
Keine verdorbenen Lebensmittel verwenden.
Laut TRBA 460 sind nur von wenigen Pilzen allergene Wirkungen bekannt geworden.Daher kann das sensibilisierende Potential als gering eingeschätzt werden.
Isolierung von Milchsäurebakterien aus Joghurt und Sauerkraut
Leuconostoc mesenteroides
Streptococcus lactis
Lactobacillus plantarum
Anzucht von Schimmelpilzen
(Lebensmittel)
Schimmelpilze
lLaut TRBA 460 sind nur von wenigen Pilzen allergene Wirkungen bekannt geworden.Daher kann das sensibilisierende Potential als gering eingeschätzt werden. Eine geschlossene Handhabung wird bei diesem Experiment dennoch empfohlen. 
Keimzahlbestimmung in Roh- und Vollmilch
Milchsäure-Bakterien
Listeria monocytogenes
Keine offene Handhabung.
(Listeria monocytogenes  RG 2)
Abklatschversuche
zum Nachweis von Handkeimen / Bedeutung der Händedesinfektion (Geldstücke, Radiergummi, Hände)
In Abhängigkeit vom Probenentnahmeort:
Bakterien
Hefen
Pilze
Keine Probeentnahme von Orten mit zu erwartender hoher Verunreinigung mit Fäkalkeimen (Toilette, Kompost, Abfalltonne ...). Keine offene Handhabung.
Spontankulturen auf Agarplatten
(Fangplatten)
Bakterien
Pilze
Keine Probeentnahme von Orten mit zu erwartender hoher Verunreinigung mit Fäkalkeimen (Toilette, Kompost, Abfalltonne ...). Keine offene Handhabung.
Untersuchung von Bodenproben	

Bakterien
Pilze	

Die mögliche Konzentration von biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 2 kann als sehr gering eingestuft werden.
Abbau verschiedener C-Verbindungen durch Bodenorganismen
Bacillus subtilis
Cellulomonas sp.
Anreicherung von anaeroben Bodenorganismen
Clostridium pasteurianum
Clostridium butyricum
Anzucht nur auf kohlenhydratreichen Substraten (z. B. Kartoffeln) um das Wachstum von peptolytischen Clostridien (C. perfringens, C. tetani, C. botulinum  RG 2) zu unterdrücken
Nachweis von Kapseln bei Bodenbakterien
(Färbung)
Azotobacter sp.
Anreicherung phototropher Bakterien
Rhodospirillaceae	

Selektive Anreicherung von speziellen Stoffwechselgruppen
Thiobacillus sp.         
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